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Zur Finanzierungsfrage 
der Versorgungsforschung

Wir wollen das Jahr 2011 zum Jahr 
der besseren Versorgung machen.  
(Johannes Singhammer)

Der Kern unseres Gesundheitssystems 
ist die gesundheitliche und medizinische 
Versorgung. Gesundheitspolitik hat die-
sen Kern bislang im Wesentlichen durch 
Organisations-, Struktur- und Finanzie-
rungsreformen mehr indirekt im Blick 
gehabt. Fast immer lagen dabei die Kos-
tenentwicklungen im Fokus-Visier der 
Reforminterventionen. Dagegen standen 
Innovationsförderung und Versorgungs-
forschung zu keiner Zeit im Mittelpunkt 
der Gesundheitsreformen in Deutsch-
land. Mit dem Versorgungsstrukturge-
setz, das im 2. Halbjahr 2011 ausgiebig in 
Politik und Gesundheitswirtschaft disku-
tiert wurde, stand erstmals die Möglich-
keit offen, die defizitären Rahmenbedin-
gungen von Qualität und Ergebnissen ge-
sundheitlicher und medizinischer Versor-
gung methodisch, prozessual und finan-
ziell zu regeln. Auch hier sind die Mög-
lichkeiten und Notwendigkeiten nicht 
hinreichend ausgeschöpft worden. Indi-
rekt sind die institutionalisierten Bestim-
mungen zur Arbeit des Gemeinsamen 
Bundesausschusses hier noch am ehesten 
mit in Verbindung zu bringen1. Hier gibt 

1  So benötigt der G-BA nach Aussagen seines 
unparteiischen Vorsitzenden Dr. Rainer Hess evi-
denzbasierte Erkenntnisse, um normative Ent-
scheidung treffen zu können. Versorgungsfor-
schung sollte die unzureichende Daten- und 
Studienlage verbessern, Maßnahmen evaluie-
ren, Leitlinien entwickeln mit Berücksichtigung 
der ökonomischen Sichtweise, sich an der Rea-
lität ausrichten, die Forschung in Deutschland 
voranbringen, damit sich der G-BA nicht an aus-
ländischen Studien orientieren muss.

es einen zaghaften Ansatz, Routinedaten 
aus dem morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich über eine Datenaufbe-
reitungsstelle der Versorgungsforschung 
zugänglich zu machen, wobei sich der Zu-
gang, der anonymisiert dem G-BA, dem 
IQWIG, dem Institut des Bewertungsaus-
schusses und dem Patientenbeauftragten 
der Bundesregierung zur Verfügung ste-
hen soll, auf besonders kostenintensive 
Krankheiten beschränken muss. Alles in 
allem steht aber die eingangs zitierte Aus-
sage von Singhammer immer noch zur 
faktischen Verwirklichung an. Sie knüpft 
im Übrigen an die einschlägige Aussage 
im Koalitionsvertrag von 2009 an, wor-
in es heißt:
Die Gesundheitsforschung trägt dazu bei, 
mit Innovationen die Lebensqualität von 
Menschen aller Lebenslagen zu erhöhen 
und gleichzeitig die Finanzierbarkeit des 
Gesundheitssystems zu sichern. Erkennt-
nisse über das Versorgungsgeschehen unter 
Alltagsbedingungen sind dabei besonders 
wichtig, damit die Qualität und Effizienz 
der Gesundheitsversorgung bei begrenz-
ten Ressourcen weiter steigt. Daher werden 
wir die Versorgungsforschung systematisch 
ausbauen2.

Sowohl unter Berücksichtigung von De-
mographie und wachsender (Multi-)Mor-
bidität, unter Würdigung der dominieren-
den Input-Orientierung gesundheitlichen 
und medizinischen Handelns als auch 
unter Reflexion eines zunehmend unbe-
friedigenden Innovationszugangs neuer 
therapeutischer, diagnostischer und Me-
dizin-technischer Verfahren insbesonde-
re in die ärztlich-ambulante und damit in 

2   Vgl. Koalitionsvertrag 2009, S. 92

flächendeckende Versorgung steht ein ge-
nerelles, rationales Anwendungskonzept 
von Versorgungsforschung und dessen 
regelhafte Finanzierung im Grunde aus. 
Die Anforderungen an den Status Quo 
der Rahmenbedingungen erfordert aber 
inzwischen dringend den Ausbau und die 
Etablierung von Versorgungsforschungs-
konzepten. Es reicht sowohl unter medi-
zinischen Outcome-Gesichtspunkten im 
Interesse der Patienten als auch unter den 
zunehmend gesundheitsökonomisch zu 
begründenden investiven Entscheidun-
gen nicht mehr aus, allein auf der Basis 
klinischer Forschung medizinische Ver-
sorgung zu begründen. Vielmehr müssen 
alle Beteiligten zunehmend wissen, was 
das alles in der diagnostischen und thera-
peutischen Anwendung bewirkt. 

» Es reicht nicht mehr, z. B. 
ein neues Verfahren wirksam 
zur Verfügung zu stellen

Es reicht nicht mehr, ein neues Verfahren, 
ein Produkt, eine Dienstleistung wirk-
sam zur Verfügung zu stellen: Wir müs-
sen wissen, was das alles in der Anwen-
dung bewirkt. In diesem Sinne handelt es 
sich bei Versorgungsforschung um die in-
terdisziplinäre wissenschaftliche Strategie, 
mit der die medizinische und gesundheit-
liche Versorgung in ihren objektiven und 
subjektiven Anwendungsbezügen unter 
Alltagsbedingungen evaluiert wird3. Spe-

3   Vgl. Stuppardt, Rolf, Braucht unser System 
Versorgungsforschung wirklich? Wer bezahlt?, 
unveröffentlichtes Impulsreferat anlässlich des 
9. Lilly-Jahressymposiums, Berlin 2011, zugäng-
lich unter www.lilly-pharma.de, Stichwort: Ver-
sorgungsforschung
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zifiziert wird hierunter eine Grundlagen- 
und problemorientierte fachübergreifen-
de Forschung verstanden, „welche die 
Kranken- und Gesundheitsversorgung 
in ihren Rahmenbedingungen beschreibt, 
kausal erklärt und aufbauend darauf Ver-
sorgungskonzepte entwickelt, deren Um-
setzung begleitend erforscht und/oder 
unter Alltagsbedingungen evaluiert“4.

Die Diskussion über Versorgungsfor-
schung wird seit geraumer Zeit inten-
siv geführt5. Die Defizit-Akkumulation 
eines zufriedenstellenden Bedarfs nach 
empirisch und epidemiologisch relevan-
ten Erkenntnissen über die Effektivität 
und Effizienz des gesundheitlichen Ver-
sorgungsgeschehens ist nachhaltig unbe-
friedigend und verlangt für jeden, der im 
treuhänderischen Umgang mit und für 
die Ressourcen von Versicherten und Pa-
tienten Verantwortung trägt, nach dring-
licher Beendigung. Dies lässt nach meiner 
Auffassung auch deswegen objektiv nicht 
mehr lange auf sich warten, weil die Zu-
weisungslogik der finanziellen Ressour-
cen für gesundheitliche Versorgung in der 
künftigen wettbewerblichen Ausrichtung 
der Krankenversicherung eines intelli-
genten Versorgungsmanagements bedarf, 
und dieses funktioniert im Grunde nur 
mit der Evaluation des Versorgungsge-
schehens, also mit Versorgungsforschung.

» Finanzmittel fließen dorthin, 
wo gute Versorgungsergeb-
nisse begründbar sind

Finanzmittel fließen auf Dauer haupt-
sächlich dorthin, wo gute Versorgungs-
ergebnisse begründbar sind. Die vorwie-
gend auf Maßnahmeneffektivität und 
Kosteneffizienz gerichtete Steuerung 
eines Versorgungsmanagements wird 
daher einer fundierten und routinierten 

4   Pfaff, Holger, Versorgungsforschung – 
Begriffsbestimmung, Gegenstand und Aufga-
ben, Bern 2003
5   Vgl. exemplarisch: Schmacke, Norbert, Versor-
gungsforschung: Hoffnungsträger oder Moder-
nismus? In: GGW 1/2007, S. 7–13; Glaeske, Gerd, 
Herbert Rebscher, Stefan N. Willich, Versor-
gungsforschung auf gesetzlicher Grundlage sys-
tematisch ausbauen. In: Deutsches Ärzteblatt, 
Jg. 107, Heft 26, 2010, S. 1295–1297; Stuppardt, 
Rolf, Versorgungspraxis braucht Versorgungsfor-
schung. In: Der Urologe 2011, S. 685–690

Versorgungsforschung bedürfen, flankiert 
mit gesundheitsökonomischen und epi-
demiologischen Befunden6. Dabei wird 
Versorgungsforschung als eine notwendi-
ge Ergänzung klinischer Studien anzuse-
hen und im Erkenntnisprozess der Wirk-
samkeitsforschung möglichst frühzeitig 
anzusetzen sein7. Dies wiederum erfor-
dert die Beschäftigung mit einer effekti-
ven und effizienten methodischen Vorge-
hensweise ebenso wie die mit der Validität 
einzubeziehender Prozess- und Routine-
daten aus unterschiedlichen Quellen8. Er-
kenntnisleitende Gegenstände sind dabei 
nicht nur die medizinischen Input-Res-
sourcen, sondern auch und zugleich die 
Strukturen und Prozesse der Versorgung, 
der Output in Form der Versorgungsleis-
tung wie schließlich auch der Outcome als 
Ergebniswirkung.

Eine solche strategische Option ge-
winnt tatsächlich an Bedeutung. So hat 
nicht nur das BMBF seit Februar 2010 
die Förderung von nationalen Studien 
zur Versorgungsforschung ausgeschrie-
ben, auch in der Praxis der Träger des 
Gemeinsamen Bundesausschusses gibt es 
eine Tendenz nicht nur im Rahmen einer 
jüngst möglichen konditionierten Zulas-
sung von neuen Arzneimitteln, Versor-
gungsforschung in einem gewissen Um-
fang zu betreiben sondern auf mittle-
re Sicht auch zu einer nutzwertorientier-
ten Einführung neuer Medizinprodukte 
im stationären und ambulanten Bereich. 
Schon heute werden beispielsweise Aus-
setzungsbeschlüsse des G-BA mit ent-
sprechenden Evaluationsanforderungen 
begründet.

Ein entscheidendes Kernanliegen der 
Beförderung von routinierter Versor-
gungsforschung ist ihre systematische fi-
nanzielle Förderung. Umgekehrt kann vor 
dem Hintergrund der Analyse bisheriger 
Versorgungsforschung festgestellt werden, 
dass der Mangel an der Bereitstellung fi-
nanzieller Mittel ganz ursächlich in Zu-

6   Vgl. Stuppardt, Rolf, a. a. O., ebenda, S. 686
7   Schmacke bezeichnet die Trennung zwi-
schen Versorgungsforschung und klinischer For-
schung als künstlich bis irreführend, auch wenn 
gleichwohl Versorgungsforschung über den Fra-
ge-Horizont der klinischen Forschung hinaus-
gehe. Vgl. Schmacke, Norbert, Versorgungsfor-
schung a. a. O., S. 11
8   Vgl. Glaeske et al, a. a. O., S. 1296–1297
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sammenhang mit ihrer defizitären Ver-
breitung steht. „So erkennen Kranken-
kassen im Rahmen ihres Tagesgeschäf-
tes heute zwar Versorgungsdefizite und 
Forschungsbedarf, die Durchführung zur 
Klärung notwendiger Studien scheitert 
aber häufig an fehlenden monetären Mit-
teln, breit angelegte Forschung darf heute 
nicht aus Beitragsgeldern finanziert wer-
den9.“ Bereits 2002 hatte der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen (SVR) festge-
stellt10, dass Deutschland im internatio-
nalen Maßstab bezogen auf die Versor-
gungsforschung erheblichen Nachholbe-
darf hat. Dies wurde in den Folgegutach-
ten angemahnt und seither ist ein wenig 
Bewegung in die Anschubfinanzierung 
gekommen. Erwähnenswert ist hierbei 
die Vereinbarung der Bundesregierung 

9   Vgl. ebenda, S. 1297, mit dem GKV-Struktur-
gesetz wird dies ein wenig verändert, da die 
Datengrundlagen für Versorgungsforschungs-
zwecke verbessert werden sollen. So können 
die Daten aus dem Risikostrukturausgleich von 
einer Datenaufbereitungsstelle pseudonymi-
siert und gespeichert für den Zugriff des G-BA, 
des IQWIG, des Instituts des Bewertungsaus-
schusses und des Beauftragten der Bundesre-
gierung für die Belange der Patientinnen und 
Patienten genutzt werden.
10  Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen (2002), Gut-
achten 2000/2001 Bedarfsgerechtigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, Bonn 2002, S. 51

und der Sozialversicherungsträger ein-
schließlich der PKV im Jahre 2006 über 
die Förderung versorgungsnaher For-
schung im Bereich „chronische Krank-
heiten und Patientenorientierung“ mit 
insgesamt 21 Mio. EUR für einen Zeit-
raum von 6 Jahren. Schließlich hat die 
derzeitige Bundesregierung auf Grund-
lage der bereits oben zitierten Passagen 
des Koalitionsvertrags von 2009 inzwi-
schen ein Rahmenprogramm mit 4 die 
Versorgungsforschung fördernden Maß-
nahmenblöcken auf den Weg gebracht. 
Darin werden u. a. Studienstrukturen 
und Zentren der gesundheitsökonomi-
schen Forschung gefördert. Hierfür wur-
den in 2010 54 Mio. EUR zur Verfügung 
gestellt. Auch haben die Spitzenorganisa-
tionen der Krankenkassen mit dem GKV-
Spitzenverband Ende 2010 grundsätzlich 
grünes Licht für die Investition in zwei-
stelliger Millionenhöhe in die Krebsregis-
terforschung des Nationalen Krebsplanes 
gegeben. Generell haben Krankenkassen 
auch heute bereits verschiedene Finan-
zierungsmöglichkeiten von Versorgungs-
forschung (. Abb. 1), so etwa im Zusam-
menhang mit vertraglichen Regelungen 
im Rahmen von § 11 SGB V, hier insbe-
sondere unter Berücksichtigung des Ab-
satzes 4, der den Anspruch der Versicher-
ten auf ein Versorgungsmanagement v. a. 
beim Übergang in die verschiedenen Ver-
sorgungsbereiche regelt. Allerdings dür-

Finanzierungsquellen von Versorgungsforschung

Industrie Staat GKV/PKV Verbände Private,
Stiftungen

Forschungs-
und

Entwicklungs-
kosten

Steuern,
Abgaben,

Förderungs-
programme

IV, DMP,
Modelle,

Forschung
legitimieren,

%-Anteil
Ausgaben,
Leistungs-
zuschlag 

Forschungs-
Programm

und 
-Haushalt

Individuelle
Förderung,
Stiftungs-
zwecke 

Gesundheitszukunftsfonds für Innovation und Versorgungsforschung

Abb. 1 8 Finanzierungsquellen von Versorgungsforschung
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Zusammenfassung
Seit geraumer Zeit forcieren die allgemeinen 
Rahmenbedingungen des medizinischen 
Versorgungsgeschehens die Diskussion um 
Versorgungsforschung. Insbesondere wenn 
es darum geht, medizinisch-technischen 
Fortschritt unter den Bedingungen eines so-
lidarisch finanzierten Gesundheitswesens mit 
Mitteln der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Verfügung zu stellen, sind die klini-
schen Studien zur Wirksamkeit nicht mehr 
ausreichend. Es wird sowohl die Frage des 
(Zusatz-)Nutzens und der Wirtschaftlichkeit 
als auch die der Wirkungsfolge in der prakti-
schen Anwendung zu beantworten sein.  
Dazu muss Versorgungsforschung effektiv 
und effizient und möglichst unbürokratisch 
etabliert werden. Im nachfolgenden Beitrag 
geht es um die Grundlagen und um künftige 
Optionen der Finanzierung von Versorgungs-
forschung.

Schlüsselwörter
Versorgungsforschung · Nutzen ·  
Wirksamkeit · Wirtschaftlichkeit · Gesetzliche 
Krankenversicherung

Financial question of 
healthcare research

Abstract
For some time now the general conditions of 
medical care have forced the pace in the dis-
cussion on health services research in med-
ical health care. Particularly with regard to 
medical progress and the financing of the so-
cial health care system, clinical studies on ef-
fectiveness are no longer effectual. It is more 
necessary to give answers on questions of 
additional benefits and effects in the medi-
cal health care practice. Therefore health ser-
vices research must be established as effec-
tive, efficient and unbureaucratic. The follow-
ing article discusses the basic principles and 
future opinions of financing in health servic-
es research.

Keywords
Health services research · Benefit ·  
Effectiveness · Economic efficiency ·  
Social health insurance
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fen das Versorgungsmanagement und 
eine dazu erforderliche Datenlogistik nur 
mit Einwilligung und nach vorheriger In-
formation der Versicherten erfolgen. Ver-
traglich konkretisiert werden können die 
Nutzung der Daten im Rahmen der Inte-
grierten Versorgung nach § 140a und 140b 
SGB V. Finanzierungen sind auch denk-
bar im Rahmen von Modellvorhaben 
nach § 63 ff SGB V, die wissenschaftlich 
begleitet werden müssen und die eben-
falls der Einwilligung des Versicherten in 
Zweck, Inhalt, Art und Umfang der über 
die Regelinformationen hinaus gehenden 
Datenverarbeitung erfordern.

Dies alles sind sicher notwendige und 
richtige Schritte auf dem Weg zu einer 
breiteren Finanzierung der Versorgungs-
forschung, sie dürften aber letztendlich 
nicht hinreichend sein und bleiben – trotz 
beachtlicher Anfangsvolumina – eher ek-
lektizistisch. Gleichwohl sind diese Akti-
vitäten weiterhin bedeutsam und sollten 
auch künftig ihren Platz in einem pluralis-
tisch und wettbewerblich ausgerichteten 
Versorgungssystem haben. Aber sowohl 
die Innovationsförderung als auch die 
Versorgungsforschung – und hier kon-
statiere ich im Kern einen entscheidungs-
bedürftigen Zusammenhang – bedürfen 
darüber hinaus aus gesundheitspoliti-
scher Sicht einer allgemeinen, eigenstän-
digen und systematischen Finanzierung. 
Diese sollte sich grundsätzlich – wie heu-
te z. T. ja auch schon im Einzelnen an-
gelegt – aus 5 Quellen speisen: Aus Mit-
teln der Industrie, aus Mitteln des Staa-
tes – und damit des Steuerzahlers –, aus 
Haushaltsmitteln der Krankenversiche-
rungen – der Gesetzlichen wie der Pri-
vaten –, aus privaten (Stiftungs-)Mitteln 
sowie aus interessenpolitisch-verband-
lichen Mitteln. Während 4 der genann-
ten Quellen mehr oder weniger systema-
tisch Förderungsgelder generieren, be-
darf es für die systematische Förderung 
seitens der Krankenversicherung einiger 
grundlegender Voraussetzungen. Erste 
Voraussetzung hierfür ist die Schaffung 
einer generellen gesetzlichen Möglichkeit 
der Krankenversicherung im Verein mit 
ihren Leistungspartnern und insbeson-
dere der Wissenschaft, Forschung zum 
Wohle der Versorgung der Versicherten 
und Patienten aktiv legitimiert betrei-
ben und finanzieren zu dürfen. Dies soll-

te es mit sich bringen, dass Krankenkas-
sen berechtigt werden, mit einem gewis-
sen Anteil ihrer Haushaltsmittel für Leis-
tungsausgaben Versorgungsstudien in für 
sie relevante Versorgungszusammenhän-
ge zu finanzieren. Der Sachverständigen-
rat im Gesundheitswesen hatte z. B. emp-
fohlen, hierfür grundsätzlich 0,1% der Ge-
samtausgaben für medizinische Leistun-
gen zur Verfügung zu stellen. Auf Basis 
der aktuellen Ausgabenschätzungen wür-
de dies eine jährliche Investition von etwa 
180 Mio. EUR in Versorgungsforschung 
bedeuten.

Eine andere Finanzierungsmöglich-
keit der Krankenversicherung orientiert 
sich am Finanzierungsbeispiel des Insti-
tuts für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (INEK), wonach sich die Finanz-
mittel als sog. Systemzuschlag aus den 
Leistungsfällen ermitteln. Danach rech-
nen die Krankenhäuser mit den Kosten-
trägern je Krankenhausfall einen jährlich 
neu festzulegenden Betrag zur Finanzie-
rung des INEK ab. Vorteil dabei ist, dass 
der Overhead-Aufwand immer in Bezug 
zur Versorgungsdimension steht. Um ein 
vergleichbares Investitionsvolumen wie 
im Falle der SVR-Empfehlung zu erzie-
len, müsste derzeit ein Zuschlag von et-
wa 45 Cent pro Behandlungsfall berech-
net werden.

Ein konsequenter Schritt in eine Ver-
sorgungszukunft mit guter Evidenz wä-
re die kombinierte Finanzierungsför-
derung von Innovationen und Versor-
gungsforschung über einen Gesundheits-
zukunftsfonds, dessen Finanzierungslas-
ten auf die genannten Quellen allerdings 
unterschiedlich aufgeteilt werden müss-
te. Der Innovationsförderungsteil würde 
dabei zu maßgeblichen Teilen seitens der 
Industrie aufzubringen sein sowie der all-
gemeinen öffentlichen Forschungsförde-
rung. Zur Umsetzung und Anwendung 
eines solchen Gesundheitszukunftsfonds 
wäre ein Kuratorium zu installieren, das 
sich aus Vertretern der genannten Finan-
zierungsquellen und einem wissenschaft-
lichen Beirat zusammensetzt. Neben der 
Erstellung eines Prioritäten- und Krite-
rienrasters für die Förderungsziele bedarf 
es auf der Basis einer wissenschaftlich 
fundierten Verfahrensordnung transpa-
renter und nachvollziehbar versorgungs-
relevanter Entscheidungen. 

Fazit für die Praxis

F  Investitionen in Versorgungsfor-
schung sind Investitionen in mehr Er-
kenntnis über die Praxis des Versor-
gungsgeschehens.        

F  Dies ist auf die Struktur-, Prozess- und 
letztlich – denn darauf kommt es an – 
die Ergebnisqualität von Versorgung 
gerichtet.        

F  Dies kommt den Patienten zugute, es 
ist aber auch die Grundlage für künf-
tige Leistungs- und Kostenentschei-
dungen zu Lasten der Solidarhaushal-
te der Krankenkassen.        

F  Alle gesundheitspolitisch, gesund-
heitswirtschaftlich und medizinisch 
Verantwortlichen müssen ein Interes-
se daran haben, dass Versorgungsfor-
schung etabliert und finanziert wird.        

F  Die gesellschafts- und gesundheits-
politische Relevanz der Thematik 
nimmt dabei alle Beteiligten in die 
Pflicht zur gesicherten und unbüro-
kratischen Finanzierung künftiger 
Versorgungsforschung.        
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